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RICHTLINIE DES RATES

vom 6. Dezember 1972

zur Änderung der Richtlinien vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Betarübensaatgut,
über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut, über den Verkehr mit Getreidesaatgut und
über den Verkehr mit Pflanzkartoffeln , der Richtlinie vom 30. Juni 1969 über den Verkehr
mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen und der Richtlinien vom 29. September 1970
über den Verkehr mit Gemüsesaatgut und über einen gemeinsamen Sortenkatalog für

landwirtschaftliche Pflanzenarten

(72/41 S /EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 43 und 100,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Aus den nachstehend dargelegten Gründen ist die
Änderung einiger Vorschriften der folgenden Richtli
nien angezeigt, die zuletzt durch die Richtlinie vom
20. Juli 1972 ( J ) geändert wurden : Richtlinien des
Rates vom 14 . Juni 1966 über den Verkehr mit Beta
riibensaatgut ( 2 ), über den Verkehr mit Futterpflan
zensaatgut ( 3 ), über den Verkehr mit Getreidesaat
gut ( 4 ), über den Verkehr mit Pflanzkartoffeln ( 5 );
Richtlinie des Rates vom 30 . Juni 1969 über den Ver
kehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen ( (i );
Richtlinien des Rates vom 29. September 1970 über
den Verkehr mit Gemüsesaatgut ( 7 ) und über einen
gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche
Pflanzenarten ( 8 ).

Es ist vorzusehen , daß Zuchtmaterial dem Basissaat
oder -pflanzgut vorhergehender Generationen , das
auf Grund der vorgenannten Richtlinien in einzelnen
Mitgliedstaaten zum Verkehr zugelassen worden ist,
unter bestimmten Voraussetzungen im Verkehr zwi
schen diesen Mitgliedstaaten keinen Beschränkungen
unterliegt .

Bei der Anwendung des in den vorgenannten Richtli
nien vorgesehenen Verfahrens zur Behebung vorüber
gehender Versorgungsschwierigkeiten mit Basissaat
und -pflanzgut oder mit zertifiziertem Saat- und
Pflanzgut hat sich herausgestellt, daß solche Schwie
rigkeiten leichter behoben werden könnten, wenn*
man nicht nur Saat- und Pflanzgut geringerer Quali
tät, sondern auch solches von Sorten zuläßt, die
weder im Gemeinsamen Sortenkatalog noch im ein
zelstaatlichen Sortenkatalog stehen .

Die Anwendung der Richtlinien hat bei der Einfuhr
von Saat- und Pflanzgut in die verschiedenen Mit
gliedstaaten zu Schwierigkeiten geführt, weil in den
einzelnen Staaten von dem Importeur unterschied
liche Angaben verlangt werden ; deshalb sollten auch
diese Angaben harmonisiert werden .

Die Angaben, die auf dem Etikett einiger Saatgutar
ten, welche in den genannten Richtlinien aufgeführt
sind, enthalten sein müssen , sollten insbesondere hin
sichtlich der Angabe der Menge geändert werden ; es
ist erforderlich , bei allen Arten die Verwendung von
Klebeetiketten zuzulassen , durch die der im inneren
der Packungen enthaltene amtliche Vermerk ersetzt
wird .

Der Anwendungsbereich der Richtlinie über den Ver
kehr mit Getreidesaatgut soll — wie bei den entspre
chenden anderen Richtlinien — nicht das Saatgut zur
Erzeugung von Pflanzen für Zierzwecke erfassen .

Die Richtlinie über den Verkehr mit Pflanzkartoffeln
erfordert einige Änderungen, welche die Verpackung
die Sortierung sowie die Ausdehnung der Prüfungen
auf einige gefährliche Schadorganismen betreffen .

Im Falle des Gemüsesaatguts hat es sich als erforder
lich erwiesen , während einer 1975 ablaufenden
Übergangszeit auf einzelstaatlicher Ebene Standard
saatgut zu tolerieren , dessen Sorten weder auf einzel
staatlicher Ebene noch auf Gemeinschaftsebene amt
lich zugelassen sind ; im übrigen sollte es möglich sein ,
ab 1977 alle Sortenzulassungen von den Ergebnissen
amtlicher Prüfungen abhängig zu machen .

(M ABl . Nr. L 171 vom 29 . 7 . 1972 , S. 37.
( 2 ) ABl . Nr. 125 vom 11 . 7 . 1966 , S. 2290/66 .
( 3 ) ABl . Nr. 125 vom 11 . 7 . 1966 , S. 2298/66 .
( 4 ) ABl . Nr. 125 vom 11 . 7 . 1966 , S. 2309/66 .
( 5 ) ABl . Nr . 125 vom 11.7 . 1966 , S. 2320/66 .
( 6 ) ABl . Nr. L 169 vom 10 . 7 . 1969 , S. 3 .
( 7 ) ABl . Nr . L 225 vom 12 . 10 . 1970 , S. 7 .
( 8 ) ABl . Nr. L 225 vom 12 . 10 . 1970 , S. 1 .
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— Bezugsnummer der Partie,

— Art,

— Sorte,

— Bezeichnung ,Vorstufensaatgut',

Einige Saatgutarten, die der Richtlinie über den Ver
kehr mit Gemüsesaatgut unterliegen, sind für einige
Mitgliedstaaten ohne Bedeutung, obgleich sie dort in
geringen Mengen erzeugt oder zumindest in den Ver
kehr gebracht werden ; aus diesem Grund sollten
einige Arten aus dem Anwendungsbereich der Richt
linie ausgeschlossen werden, und bei einigen anderen
Arten sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit
haben, von der Anwendung der Richtlinie auf das
Saatgut dieser Arten entbunden zu werden .

Es ist erforderlich , eine ausreichende Auslauffrist für
den Vertrieb von Saat- und Pflanzgut aller derjenigen
Sorten zu gewähren, die vor dem 1 . Juli 1972 nach
anderen Grundsätzen als denen der Richtlinie über
einen gemeinsamen Sortenkatalog für landwirt
schaftliche Pflanzenarten zugelassen worden sind —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

— Zahl der Generationen vor Saatgut der
Kategorie Zertifiziertes Saatgut'.

Die Farbe des Etiketts ist weiß mit einem violetten
Diagonalstreifen ."

3 . Artikel 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Zur Behebung von vorübergehenden, min
destens in einem Mitgliedstaat auftretenden und
innerhalb der Gemeinschaft nicht zu beseitigenden
Schwierigkeiten in der allgemeinen Versorgung mit
Basissaatgut oder Zertifiziertem Saatgut können
ein oder mehrere Mitgliedstaaten nach dem Ver
fahren des Artikels 21 ermächtigt werden , für
einen bestimmten Zeitraum Saatgut zum Verkehr
zuzulassen, das einer Kategorie mit minderen An
forderungen oder solchen Sorten angehört, die
weder im ,Gemeinsamen Sortenkatalog für land
wirtschaftliche Pflanzenarten ', noch in ihren ein
zelstaatlichen Sortenkatalogen aufgeführt sind ."

4. Der bisherige Artikel 19 wird Artikel 19 Absatz 1 .

5 . Artikel 19 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„(2 ) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforder
lichen Maßnahmen , damit beim Verkehr von Saat
gutmengen über 2 kg aus einem anderen Mitglied
staat oder aus einem dritten Land der zuständigen
Stelle folgende Angaben gemacht werden :

Artikel 1

a ) Art ,

b ) Sorte,

c) Kategorie ,

Die Richtlinie vom 14. Juni 1966 über den Verkehr
mit Betarübensaatgut wird wie folgt geändert :

1 . Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b ) Satz 2 erhält fol
gende Fassung :

„Dieser Vermerk ist entbehrlich, wenn die Anga
ben auf der Packung in unverwischbarer Farbe an
gebracht sind oder ein Klebeetikett gemäß Buch
stabe a ) verwendet wird ."

2. Artikel 14 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„(3 ) Die Mitgliedstaaten , die gemäß Artikel 3
Absatz 3 Buchstabe a ) Ausnahmen vorgesehen
haben, tragen dafür Sorge , daß Zuchtsaatgut dem
Basissaatgut vorhergehender Generationen hin
sichtlich seiner Eigenschaften , der Prüfungsmaß
nahmen, der Kennzeichnung und der Verschlie
ßung keinen Verkehrsbeschränkungen unterliegt,

a ) wenn es von einer für die Anerkennung zustän
digen Stelle nach den für die Anerkennung von
Basissaatgut geltenden Vorschriften amtlich ge
prüft worden ist,

b ) wenn es sich in Packungen befindet, die den
Vorschriften dieser Richtlinie entsprechen , und

c) wenn diese Packungen mit einem amtlichen Eti
kett versehen sind , das mindestens folgende
Angaben enthält :

— Anerkennungsstelle und Mitgliedstaat oder
deren Zeichen,

d ) Erzeugerland und amtliche Kontrollstelle,

e ) Versandland ,

f ) Importeur,

g) Menge des Saatguts .

Nach dem Verfahren des Artikels 21 kann die Art
und Weise festgelegt werden , in der diese Angaben
zu machen sind ."

6. Anlage III Teil A Nummer 8 erhält folgende Fas
sung:

„8 . Angegebenes Netto- oder Bruttogewicht oder
angegebene Zahl der Körner."
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Artikel 2 nach dem Verfahren des Artikels 21 ermächtigt
werden , für einen bestimmten Zeitraum Saatgut
zum Verkehr zuzulassen , das einer Kategorie mit
minderen Anforderungen oder solchen Sorten an
gehört, die weder im ,Gemeinsamen Sortenkatalog
für landwirtschaftliche Pflanzenarten' noch in
ihren einzelstaatlichen Sortenkatalogen aufgeführt
sind ."

5 . Der bisherige Artikel 19 wird Artikel 19 Absatz 1 .

6 . Artikel 19 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„(2 ) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforder
lichen Maßnahmen, damit beim Verkehr von Saat
gutmengen über 2 kg aus einem anderen Mitglied
staat oder aus einem dritten Land der zuständigen
Stelle folgende Angaben gemacht werden :

a) Art,

b ) Sorte ,

c ) Kategorie,

Die Richtlinie vom 14 . Juni 1966 über den Verkehr
mit Futterpflanzensaatgut wird wie folgt geändert:

1 . Artikel 2 Absatz 3 wird gestrichen .

2. Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b ) Satz 2 erhält fol
gende Fassung :

„Dieser Vermerk ist entbehrlich , wenn die Anga
ben auf der Packung in unverwischbarer Farbe an
gebracht sind oder ein Klebeetikett gemäß Buch
stabe a ) verwendet wird."

3 . Artikel 14 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

,,.(3 ) Die Mitgliedstaaten , die gemäß Artikel 3
Absatz 5 Buchstabe a ) Ausnahmen vorgesehen
haben, tragen dafür Sorge ., daß Zuchtsaatgut dem
Basissaatgut vorhergehender Generationen hin

, sichtlich seiner Eigenschaften , der Prüfungsmaß
nahmen , der Kennzeichnung und der Verschlie
ßung keinen Verkehrsbeschränkungen unterliegt,

a ) wenn .es von einer für die Anerkennung zustän
digen Stelle nach den für die Anerkennung von
Basissaatgut geltenden Vorschriften amtlich ge
prüft worden ist,

b ) wenn es sich in Packungen befindet, die den
Vorschriften dieser Richtlinie entsprechen , und

c ) wenn diese Packungen mit einem amtlichen Eti
kett versehen sind , das mindestens folgende
Angaben enthält :

— Anerkennungsstelle und Mitgliedstaat oder
deren Zeichen ,

— Bezugsnummer der Partie ,

d ) Erzeugerland und amtliche Kontrollstelle,

e ) Versandland ,

f) Importeur,

g) Menge des Saatguts .

Nach dem Verfahren des Artikels 21 kann die Art
und Weise festgelegt werden, in der diese Angaben
zu machen sind ."

Artikel 3

— Art,

— Sorte,

— Bezeichnung ,Vorstufensaatgut ',

Die Richtlinie vom 14 . Juni 1966 über den Verkehr
mit Getreidesaatgut wird wie folgt geändert :

1 . In Artikel 2 Absatz 1 Teil A erhält die Einleitung
folgende Fassung :

„A. Getreide : Pflanzen der folgenden Arten , die
zur landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Er
zeugung — ausgenommen Zierzwecke — be
stimmt sind :"

2 . Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b ) Satz 2 erhält fol
gende Fassung :

„Dieser Vermerk ist entbehrlich , wenn die Anga
ben auf der Packung in unverwischbarer Farbe an
gebracht sind oder ein Klebeetikett gemäß Buch
stabe a ) verwendet wird".

3 . Artikel 14 wird durch folgenden Absatz ergänz.t :

„(3 ) Die Mitgliedstaaten , die gemäß Artikel 3
Absatz 4 Buchstabe a ) Ausnahmen vorgesehen

— Zahl der Generationen vor Saatgut der
Kategorie Zertifiziertes Saatgut' der ersten
Vermehrung.

Die Farbe des Etiketts ist weiß mit einem violetten
Diagonalstreifen ."

4 . Artikel 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Zur Behebung von vorübergehenden, min
destens in einem Mitgliedstaat auftretenden und
innerhalb der Gemeinschaft nicht zu beseitigenden
Schwierigkeiten in der allgemeinen Versorgung mit
Basissaatgut, Zertifiziertem Saatgut oder Handels
saatgut können ein oder mehrere Mitgliedstaaten
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Staat oder aus einem dritten Land der zuständigen
Stelle folgende Angaben gemacht werden :

a ) Art,

b ) Sorte ,

c ) Kategorie,

d ) Erzeugerland und amtliche Kontrollstelle ,

e) Versandland ,

f ) Importeur,

haben, tragen dafür Sorge, daß Zuchtsaatgut dem
Basissaatgut vorhergehender Generationen hin
sichtlich seiner Eigenschaften , der Prüfungsmaß
nahmen , der Kennzeichnung und der Verschlie
ßung keinen Verkehrsbeschränkungen unterliegt,

a ) wenn es von einer für die Anerkennung zustän
digen Stelle nach den für die Anerkennung von
Basissaatgut geltenden Vorschriften amtlich ge
prüft worden ist,

b ) wenn es sich in Packungen befindet, die den
Vorschriften dieser Richtlinie entsprechen , und

c) wenn diese Packungen mit einem amtlichen Eti
kett versehen sind , das mindestens folgende
Angaben .enthält :

— Anerkennungsstelle und Mitgliedstaat oder
deren Zeichen,

— Bezugsnummer der Partie,

g ) Menge des Saatguts .

Nach dem Verfahren des Artikels 21 kann die Art
und Weise festgelegt werden , in der diese Angaben
zu machen sind."

7. Anlage IV Teil A Buchstabe a ) Nummer 8 erhält
folgende Fassung :

„8 . Angegebenes Netto- oder Bruttogewicht oder
angegebene Zahl der Körner."

8 . Anlage IV Teil A Buchstabe b ) Nummer 5 erhält
folgende Fassung :

„5 . Angegebenes Netto- oder Bruttogewicht oder
angegebene Zahl der Körner."

— Art,

— Sorte ,

— Bezeichnung ,Vorstufensaatgut',

Artikel 4

— Zahl der Generationen vor Saatgut der
Kategorien ,Zertifiziertes Saatgut' oder
Zertifiziertes Saatgut der ersten Vermeh
rung'.

Die Farbe des Etiketts ist weiß mit einem violetten
Diagonalstreifen ."

4 . Artikel 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Zur Behebung von vorübergehenden , min
destens in einem Mitgliedstaat auftretenden und
innerhalb der Gemeinschaft nicht zu beseitigenden
Schwierigkeiten in der allgemeinen Versorgung mit
Basissaatgut oder Zertifiziertem Saatgut aller Art
können ein oder mehrere Mitgliedstaaten nach
dem Verfahren des Artikels 21 ermächtigt werden ,
für einen bestimmten Zeitraum Saatgut zum Ver
kehr zuzulassen , das einer Kategorie mit minderen
Anforderungen oder solchen Sorten angehört, die
weder im „Gemeinsamen Sortenkatalog fiir land
wirtschaftliche Pflanzenarten ' noch in ihren ein
zelstaatlichen Sortenkatalogen aufgeführt sind ."

5 . Der bisherige Artikel 19 wird Artikel 19 Absatz 1 .

Die Richtlinie vom 14 . Juni 1966 über den Verkehr
mit Pflanzkartoffeln wird wie folgt geändert :

1 . Artikel 7 Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fas
sung :

„Hinsichtlich der Knollen , die zu groß sind , um
ein Sieb mit quadratischem Querschnitt von 35
mm Seitenlänge zu passieren , werden die Ober
und Untergrenzen der Sortierung durch ein Viel
faches von 5 ausgedrückt."

2 . Artikel 7 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„(4 ) Die Mitgliedstaaten können

a ) Absatz ! Satz 2 auch auf andere als die dort
definierten Sorten anwenden ,

b ) den höchstzulässigen Unterschied zwischen
dem kleinsten und dem größten Durchmesser
der Knollen einer Partie erweitern ."

3 . Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung :6 . Artikel 19 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„( 2 ) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforder
lichen Maßnahmen, damit im Verkehr von Saat
gutmengen über 2 kg aus einem anderen Mitglied

„( 1 ) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß
Basispflanzgut und Zertifiziertes Pflanzgut nur in
ausreichend homogenen Partien sowie in Packun
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und innerhalb der Gemeinschaft nicht zu beseiti
genden Schwierigkeiten in der allgemeinen Ver
sorgung mit Basispflanzgut oder Zertifiziertem
Pflanzgut können ein oder mehrere Mitgliedstaa
ten nach dem Verfahren des Artikels 19 ermäch
tigt werden , für einen bestimmten Zeitraum
Pflanzgut zum Verkehr zuzulassen, das einer
Kategorie mit minderen Anforderungen oder sol
chen Sorten angehört, die weder im „Gemeinsa
men Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflan
zenarten" noch in ihren einzelstaatlichen Sorten
katalogen aufgeführt sind."

10 . Der bisherige Artikel 18 wird Artikel 18 Absatz 1 .

11 . Artikel 18 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„(2) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforder
lichen Maßnahmen, damit beim Verkehr von
Pflanzkartoffeln aus einem anderen Mitgliedstaat
oder aus einem dritten Land der zuständigen
Stelle folgende Angaben gemacht werden :

gen oder Behältnissen, die geschlossen und nach
den Artikeln 9 und 10 mit einem Verschluß ver
sehen und gekennzeichnet sind , in den Verkehr
gebracht werden dürfen . Die Verpackungen müs
sen ungebraucht, die Behältnisse sauber sein ."

4 . In Artikel 9 Absatz 1 werden nach dem Wort
„Packungen" die Worte „und Behältnisse" und
nach dem Wort „Packung" die Worte „oder des
Behältnisses" eingefügt .

5 . In Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 11 werden
nach dem Wort „Packungen" die Worte „und Be
hältnisse" eingefügt.

6 . In Artikel 12 werden nach dem Wort „Packung"
die Worte „oder auf dem Behältnis" eingefügt .

7 . In Artikel 13 Absatz 1 werden nach dem Wort
„Packung" die Worte „oder Behältnis" eingefügt.

8 . Artikel 13 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„(4) Die Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 3
Absatz 2 Teil B Buchstabe a ) Ausnahmen vorge
sehen haben, tragen dafür Sorge , daß Zucht
pflanzgut dem Basispflanzgut vorhergehender
Stufen hinsichtlich seiner Eigenschaften , der Prü
fungsmaßnahmen, der Kennzeichnung und der
Verschließung keinen Verkehrsbeschränkungen
unterliegt,

a) wenn es von einer für die Anerkennung zu
ständigen Stelle nach den für die Anerken
nung von Basispflanzgut geltenden Vorschrif
ten amtlich geprüft worden ist,

b ) wenn es sich in Packungen oder Behältnissen
befindet, die den Vorschriften dieser Richt
linie entsprechen, und

c ) wenn diese Packungen öder Behältnisse mit
einem amtlichen Etikett versehen sind , das
mindestens folgende Angaben enthält :

— Anerkennungsstelle und Mitgliedstaat
oder deren Zeichen ,

— Kennummer des Erzeugers oder Bezugs
nummer der Partie ,

a ) Art,

b ) Sorte,

c ) Kategorie,

d ) Erzeugerland und amtliche Kontrollstelle,

e) Versandland,

f) Importeur,

g) Menge des Pflanzguts .
Nach dem Verfahren des Artikels 19 kann die
Art und Weise festgelegt werden, in der diese An
gaben zu machen sind ."

12. In Anlage I werden hinter Nummer 4 folgende
Nummern eingefügt :

„5 . Die Anbaufläche ist nicht von Heterodera
rostochiensis Woll . befallen .

6 . Der Feldbestand ist frei von

a ) Synchytrium endobioticum (Schilb .) Perc .

b ) Corynebacterium sepedonicum (Spieck . et
Kotth .) Skapt . et Burkh ."— Art,

— Sorte,

— Bezeichnung ,Vorstufenpflanzgut'. 13 . In Anlage II wird vor das Wort „Toleranzen" der
Buchstabe „A" eingefügt .

14 . Anlage II wird durch folgenden Text ergänzt :
Die Farbe des Etiketts ist weiß mit einem violet
ten Diagonalstreifen .

9 . Artikel 16 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Zur Behebung von vorübergehenden,
mindestens in einem Mitgliedstaat auftretenden

„B. Die Pflanzkartoffeln sind frei von Heterodera
rostochiensis, Synchytrium endobioticum,
Corynebacterium sepedonicum und Pseudo
monas solanacearum."
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Artikel 5 Handelssaatgut können ein oder mehrere Mit
gliedstaaten nach dem Verfahren des Artikels 20
ermächtigt werden, für einen bestimmten Zeit
raum Saatgut zum Verkehr zuzulassen, das einer
Kategorie mit minderen Anforderungen oder sol
chen Sorten angehört, die weder im ,Gemeinsa
men Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflan
zenarten ' noch in ihren einzelstaatlichen Sorten
katalogen aufgeführt sind ."

4. Der bisherige Artikel 18 wird Artikel 18 Absatz 1 .

5 . Artikel 18 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„(2 ) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforder
lichen Maßnahmen, damit beim Verkehr von Saat
gutmengen über 2 kg aus einem anderen Mitglied
staat oder aus einem dritten Land der zuständigen
Stelle folgende Angaben gemacht werden :

Die Richtlinie vom 30. Juni 1969 über den Verkehr
mit Saatgut von öl- und Faserpflanzen wird wie folgt
geändert :

1 . Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b ) Satz 2 erhält fol
gende Fassung :

„Dieser Vermerk ist entbehrlich, wenn die Anga
ben auf der Packung in unverwischbarer Farbe an
gebracht sind oder ein Klebeetikett gemäß Buch
stabe a ) verwendet wird ."

2. Artikel 13 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„(3 ) Die Mitgliedstaaten , die gemäß Artikel 3
Absatz 5 Buchstabe a) Ausnahmen vorgesehen
haben, tragen dafür Sorge, daß Zuchtsaatgut dem
Basissaatgut vorhergehender Generationen hin
sichtlich seiner Eigenschaften , der Prüfungsmaß
nahmen , der Kennzeichnung und der Verschlie
ßung keinen Verkehrsbeschränkungen unterliegt,

a ) wenn es von einer für die Anerkennung zustän
digen Stellen nach den für die Anerkennung von
Basissaatgut geltenden Vorschriften amtlich ge
prüft worden ist,

b ) wenn es sich in Packungen befindet, die den
Vorschriften dieser Richtlinie entsprechen , und

c) wenn diese Packungen mit einem amtlichen Eti
kett versehen sind , das mindestens folgende
Angaben enthält :

— Anerkennungsstelle und Mitgliedstaat oder
deren Zeichen,

— Bezugsnummer der Partie ,

a) Art,

b ) Sorte,

c) Kategorie,

d ) Erzeugerland und amtliche Kontrollstelle,

e ) Versandland ,

f) Importeur,

g) Menge des Saatguts .

Nach dem Verfahren des Artikels 20 kann die Art
und Weise festgelegt werden, in der diese Angaben
zu machen sind ."

Artikel 6

Die Richtlinie vom 29. September 1970 über den Ver
kehr mit Gemüsesaatgut wird wie folgt geändert :

1 . In Artikel 2 Absatz 1 Teil A werden folgende
Arten gestrichen :

— Art,

— Sorte,

— Bezeichnung ,Vorstufensaatgut', „ Zea mais convar. microsperma (Koern .) Perl
mais , Puffmais (Popcorn)"

„Zea mais convar. saccharata (Koern .) Zucker
mais".

— Zahl der Generationen vor Saatgut der Ka
tegorie Zertifiziertes Saatgut' oder Zertifi
ziertes Saatgut der ersten Vermehrung'.

Die Farbe des Etiketts ist weiß mit einem violetten
Diagonalstreifen ."

3 . Artikel 16 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Zur Behebung von vorübergehenden , min
destens in einem Mitgliedstaat auftretenden und
innerhalb der Gemeinschaft nicht zu beseitigenden
Schwierigkeiten in der allgemeinen Versorgung mit
Basissaatgut, Zertifiziertem Saatgut aller Art oder

2 . In Artikel 2 Absatz 1 Teil F Buchstabe a ) werden
die Worte „Perlmais und Zuckermais" gestrichen .

3 . Artikel 7 Absatz 1 wird durch folgenden Satz er
gänzt :

„Nach dem Verfahren des Artikels 40 kann ab 1 .
Juli 1977 vorgeschrieben werden , daß Sorten be
stimmter Gemüsearten von bestimmten Zeit
punkten an nur noch auf Grund amtlicher Prü
fungen zugelassen werden ."
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4 . Artikel 9 erhält folgende Fassung :

,,Artikel 9

9 . Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b) Satz 2 erhält
folgende Fassung :

„Dieser Vermerk ist entbehrlich , wenn die Anga
ben auf der Packung in unverwischbarer Farbe
angebracht sind oder ein Klebeetikett gemäß
Buchstabe a ) verwendet wird ."

10 . Artikel 30 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„(3 ) Die Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 20
Absatz 4 Buchstabe a ) Ausnahmen vorgesehen
haben, tragen dafür Sorge, daß Zuchtsaatgut dem
Basissaatgut vorhergehender Generationen hin
sichtlich seiner Eigenschaften , der Prüfungsmaß
nahmen, der Kennzeichnung und der Verschlie
ßung keinen Verkehrsbeschränkungen unterliegt,

a) wenn es von einer für die Anerkennung zu
ständigen Stelle nach den für die Anerken
nung von Basissaatgut geltenden Vorschriften
amtlich geprüft worden ist,

b ) wenn es sich in Packungen befindet, die den
Vorschriften dieser Richtlinie entsprechen,

und

c ) wenn diese Packungen mit einem amtlichen
Etikett versehen sind , das mindestens fol
gende Angaben enthält :

— Anerkennungsstelle und Mitgliedstaat
oder deren Zeichen,

— Bezugsnummer der Partie,

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können Sorten , die vor
dem 1 . Juli 1972 in ihrem Gebiet amtlich zugelas
sen worden sind , ohne neue Prüfung nach den
Bestimmungen dieser Richtlinie zulassen , wenn
sich auf Grund früherer Prüfungen ergibt, daß
die Sorten unterscheidbar, beständig und hin
reichend homogen sind . Die Prüfung auf die nach
Artikel 7 Absatz 2 festgelegten Merkmale ist spä
testens bis zum 30 . Juni 1975 abzuschließen .

(2 ) Die Mitgliedstaaten treffen die erforder
lichen Maßnahmen , damit amtliche Zulassungen
von Sorten, die vor dem 1 . Juli 1972 nach ande
ren Grundsätzen als denen dieser Richtlinie er
folgt sind , spätestens am 30. Juni 1980 auslaufen,
sofern die betreffenden Sorten bis zu dem letztge
nannten Zeitpunkt nicht nach den Bestimmungen
dieser Richtlinie zugelassen worden sind .

(3 ) Die Mitgliedstaaten können abweichend
von Artikel 3 Absatz 1 zulassen , daß Standard
saatgut von Sorten , die nicht amtlich zugelassen
worden sind , bis zum 30. Juni 1975 auf ihrem
Gebiet in den Verkehr gebracht wird , sofern
Saatgut dieser Sorten vor dem 1 . Juli 1972 dort in
den Verkehr gebracht worden ist ."

5 . Artikel 11 Absatz 2 wird durch folgenden Satz
ergänzt :

„Sie teilen außerdem auf Anfrage die Merkmale
mit, in denen sich die Sorte von anderen ähn
lichen Sorten unterscheidet ."

6 . Artikel 13 Absatz 1 wird durch folgenden Satz
ergänzt :

„Die Zulassung von Sorten , die vor dem 1 . Juli
1972 in einem Mitgliedstaat erfolgt ist , gilt bis
spätestens 30 . Juni 1982."

7 . Artikel 16 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge ,
daß Saatgut von Sorten , die nach den Bestim
mungen dieser Richtlinie oder nach Grundsätzen
zugelassen worden sind , die denen dieser Richt
linie entsprechen , nach Ablauf einer Frist von
zwei Aionaten nach der in Artikel 17 vorgesehe
nen Veröffentlichung hinsichtlich der Sorte kei
nen Verkehrsbeschränkungen unterliegt ."

8 . In Artikel 17 Satz 1 werden nach den "Worten
„deren Saatgut" die Worte „nach Ablauf der Frist
von zwei Monaten" eingefügt.

— Art,

—■ Sorte ,

— Bezeichnung ,Vorstufensaatgut',

— Zahl der Generationen vor Saatgut der
Kategorie Zertifiziertes Saatgut'.

Die Farbe des Etiketts ist weiß mit einem violet
ten Diagonalstreifen ."

11 . Artikel 33 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Zur Behebung von vorübergehenden,
mindestens in einem Mitgliedstaat auftretenden
und innerhalb der Gemeinschaft nicht zu beseiti
genden Schwierigkeiten in der allgemeinen Ver
sorgung mit Basissaatgut , Zertifiziertem Saatgut
oder Standardsaatgut können ein oder mehrere
Mitgliedstaaten nach dem Verfahren des Artikels
40 ermächtigt werden , für einen bestimmten Zeit
raum Saatgut zum Verkehr zuzulassen , das einer
Kategorie mit minderen Anforderungen oder sol
chen Sorten angehört, die weder im ,Gemeinsa
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Blatt-Chicoree,

Wassermelonen ,

Fenchel ,

men Sortenkatalog für Gemüsearten' noch in
ihren einzelstaatlichen Sortenkatalogen aufge
führt sind ."

12. Der bisherige Artikel 35 wird Artikel 35 Ab
satz 1 .

13 . Artikel 35 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„(2) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforder
lichen Maßnahmen, damit beim Verkehr von
Saatgutmengen über 2 kg aus einem anderen Mit
gliedstaat oder aus einem dritten Land der zu
ständigen Stelle folgende Angaben gemacht wer
den :

a ) Art,

b ) Sorte,

c) Kategorie,

Schwarzwurzel ;

b ) sonstige Arten, sofern in seinem Gebiet
üblicherweise weder Vermehrung noch Ver
kehr mit Saatgut dieser Arten stattfinden."

16. In den Anlagen II und III werden alle Angaben
gestrichen, die sich auf die Arten Zea mais con
var. microsperma und convar. saccharata bezie
hen .

17. Anlage IV Teil A Buchstabe a ) Nummer 9 erhält
folgende Fassung :

„9 . Angegebenes Netto- oder Bruttogewicht oder
angegebene Zahl der Körner."

18 . Anlage IV Teil B Buchstabe a ) Nummer 3 erhält
folgende Fassung :

„Monat und Jahr der Verschließung ; b,ei Klein
packungen Jahr der Verschließung."

19 . In Anlage IV Teil B Buchstabe a ) werden unter
Nummer 9 die Worte „bis zu 100 g" gestrichen .

20 . Anlage IV Teil B Buchstabe a ) Nummer 10 erhält
folgende Fassung :

„ 10. Angegebenes Netto- oder Bruttogewicht
oder angegebene Zahl der Körner — ausge
nommen Kleinpackungen bis zu 500 g."

d) Erzeugerland und amtliche Kontrollstelle ,

e) Versandland,

f) Importeur,

g) Menge des Saatguts .

Nach dem Verfahren des Artikels 40 kann die
Art und Weise festgelegt werden , in der diese An
gaben zu machen sind."

14 . Artikel 37 Absatz 1 wird wie folgt ergänzt :

„Die Verpflichtung nach Buchstabe c ) gilt nur für
Verantwortliche, die Erzeuger sind ."

15 . Artikel 42 erhält folgende Fassung : Artikel 7

„Artikel 42 Die Richtlinie vom 29 . September 1970 über einen
gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche
Pflanzenarten wird wie folgt geändert :

1 . In Artikel 3 Absatz 3 wird das Datum des 1 . Juli
1970 durch das Datum des 1 . Juli 1972 ersetzt .

2 . Artikel 10 Absatz 2 wird durch folgenden Satz er
gänzt :

„Sie teilen außerdem auf Anfrage die Merkmale
mit, in denen sich die Sorte von anderen ähnlichen
Sorten unterscheidet."

3 . Artikel 12 Absatz 1 wird durch folgenden Satz er
gänzt :

„Die Zulassung von Sorten , die vor dem 1 . Juli
1972 in einem Mitgliedstaat erfolgt ist , gilt bis spä
testens 30 . Juni 1982."

Ein Mitgliedstaat kann auf Antrag nach dem Ver
fahren des Artikels 40 ganz oder teilweise von
der Verpflichtung entbunden werden , diese
Richtlinie — mit Ausnahme des Artikels 16 Ab
satz 1 und des Artikels 30 Absatz 1 — auf fol
gende Arten anzuwenden :

a ) die nachstehenden Arten :

Kerbel ,

Spargel,

Mangold,

Grünkohl,

Blumenkohl ,

Brokoli ,
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Artikel 8 Artikel 9

Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts
oder Verwaltungsvorschriften in Kraft, um

a ) Artikel 6 mit Ausnahme der Nummern 13 und 18
sowie Artikel 7 spätestens mit Wirkung vom 1 .
Juli 1972,

b ) den übrigen Bestimmungen dieser Richtlinie späte
stens am 1 . Juli 1973

nachzukommen.

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 6. Dezember 1972 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

N. SCHMELZER


